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AmtlichesAerkünbigungsötatt
für den Amtsdezirk Durlnch.

Erscheint wöchentlich 1 — 2 mal je nach !
Bedarf. I

Nnugsprei » für Einzelbezug durch die Post
oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk. j

! Anzeigenpreis: Die durchgehende
§ Garmondzeile 30 Pfy .
n Druck und Verlag von Adokf Z> up »
! in Durlach. — Fernsprecher Nr . 204.

Rr . 52 Zllrlach , Samstag den 26 . August 1911.
Herbttiwungen 1SL1 betreffend .

In Nächster Zeit finden in dem Gebiet östlich der
Landstraße Ettlingen - Weingarten größere Hebungender 39 . Division und der 82 . Infanterie -
brigade statt , von denen voraussichtlich die meistenGemeinden des Amtsbezirks Durlach berührt werden.

Zur Verhütung von Unglückssällen und zur Ver¬
minderung der Flurschäden haben die Gemeinde¬
behörden und die Grundstückseigentümer
folgende Bestimmungen zu beachten :

I Verhütung von Unglüek - fällerr.
Auf den während der Herbstübungen möglicherweisevon den Truppen zu betretenden Lände¬reien sind durch die Grundstücksbesitzera . zu entfernen : Sensen, Sicheln , Pflüge , Eggen,Pfähle , Scherben und dergleichen gefahrbringende

Gegenstände;
b . zu kennzeichnen bezw . einzuzäunen : Ränder

von Steinbrüchen , Lehm - oder Kiesgruben und
kleinere Gruben und Löcher , soweit diese nicht
ausgeglichen, abgestochen oder zugeschüttet werden
können ;

e . in Stand zu setzen : Wege, Brückendecken und
Geländer an den Uebergängen in öffentlichen wie
von den Truppen benutzbaren Privalwegen , zur
Verhütung des Durchtretens von Pferden und
Einbrechens von Fahrzeugen . Auch ist währendder Truppenübungen eine frische Beschüttung von
Wegen zu vermeiden. Die Aufstellung von Weg¬
weisern, wo solche an Gabel- und Schnittpunkten
fehlen , ist im Interesse der Märsche und Ordon-
nanzritte ? c . dringend wünschenswert.

Warnungszeichen bei gefährlichen Stellen ( l>)
müssen weit sichtbar fein und sind als hohe schwarze
Flaggen oder als Geländerstangen mindestens in
Meterhöhe über dem Boden anzubringen .

Zuwiderhandelnde Eigentümer , Besitzer oder Pächterwürden außer der gesetzlichen Strafe auch die ver¬
mögensrechtliche Haftbarkeit für etwa eintretende Un¬
fälle zu tragen haben .

Sollten sich Brücken oder Wege als ' unpassierbar
erweisen und ihre Herstellung vor Beginn der Hebungen
nicht mehr möglich sein , so ist dem Bürgermeisteramtalsbald Anzeige darüber zu erstatten .II . Vevinin - evrrng dev Flrrrschä- en .

Auf den mährend der Herbstübungen möglicherweisevon den Truppen zu betretenden Ländereien sind :
1 . Die aufstehenden Früchte möglichst vor den

Uebungstagen abzuernten und heimzuführen , ebensobereits gemähtes Getreide.
2. Die neue Bestellung , namentlich das neue Ein-

säen auszusetzen , bis seststeht , daß die zu bestellende
Flur durch die Truppen nicht wieder betreten wird.

Nachteile, welche den Grundstücksbesitzern durch Nicht¬
beachtung der vorstehenden Bestimmungen (Ziffer 1

und 2) entstehen , begründen keinen Anspruch aufirgend welche Vergütung .
3 . Die vom Betreten durch die Truppen

ausgeschlossenen Grundstücke — Gärten , Park¬anlagen , Holzschonungen , Hopfenpflanzungen , Tabak¬
felder und Weinberge , auch die Versuchsfelder land-
und forstwirtschaftlicher Lehranstalten und Versuchs¬stationen — und die vorzugsweise zu schonen¬den Ländereien — Saatklee , Hanf- und Neps-
felder, Saatrüben und Baumschulen — sind mit weit¬
hin sichtbaren Warnungszeichen zu versehen . Als
solche Warnungszeichen sind für die ausgeschlossenenund zu schonenden Grundstücke 2 — 3 m (über dem
Erdbodens hohe Stangen mit Strohwischen an
allen 4 Ecken des Grundstücks ausznstellen.

4 . Zuschauer dürfen sich nur auf den Wegen und
auf solchen Aussichtspunkten aufstellen , wo Flurschäden
nicht entstehen können .

Für den durch Zuschauer entstehenden Schaden darfder Reichsfiskus keinen Ersatz leisten ; die Grundstücks¬
besitzer müssen sich also an den: schuldigen Zuschauer-
schadlos halten .

Die Ortspolizeibediensteten, die Feld- und Waldhüter
sind deshalb von den Bürgermeisterämtern anzu¬
weisen , mit allem Nachdruck dahin zu wirken , daß
durch Zuschauer kein Schaden entsteht . Wo aber
gleichwohl solche Schäden durch den Andrang von
Zuschauern verursacht werden , haben die Polizei¬
bediensteten dies dem Bürgermeisteramt noch am
gleichen Tag unter genauer Bezeichnung der betreffen¬den Grundstücke zu melden und es dürfen derartige
Beschädigungen unter keinen Umständen in die Flur¬
schadensnachweisungen ausgenommen werden.

Den Weisungen der Militärpatrouillen , die währendder Hebungen etwa in Tätigkeit treten , ist von jeder¬mann Folge zu leisten .
III . Schutz inttitävischer Telegraphenanlagen .

Vor der Beschädigung militärischer Telegraphen¬
leitungen wird ausdrücklich und mit dein Hinweis
darauf gewarnt , daß vorsätzliche oder fahrlässige Be¬
schädigungen derselben durch die W 317 und 318 des
R .St . G .B . mit Gefängnisstrafe bedroht sind .

Das Polizeipersonal ist auf die Wichtigkeit dieser
Anlagen besonders hinzuweisen und zur aufmerksamen
Ueberwachung und Anzeige aller Handlungen anzu¬
halten , welche die Benützung der Telegraphenleitungen
zu verhindern oder zu stören geeignet sind .

Die Bürgermeisterämter des Amtsbezirks mit Aus¬
nahme von Aue werden beauftragt , den Inhalt
dieser Bekanntmachung alsbald in ortsüblicher Weise
öffentlich bekannt machen zu lassen und auch ihrer¬
seits nach Maßgabe derselben zu verfahren , insbe¬
sondere aber das Polizeipersonal einschließlich der
Feld- und Waldhüter mit entsprechender Weisung zu
versehen , (s . II Ziffer 4 und Hl) .
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Der Vollzug der Bekanntmachung und die Weisung
an das PolizeipersonaL ist binnen 3 Tagen anher zu
bestätigen ; dabei ist zu berichten , ob einer der am
Schluß von Ziffer I erwähnten Fälle auf der Ge¬
markung vorliegt , bejahendenfalls ist der betreffende
Weg oder die Brücke genau nach ihrer Lage und Be¬
nennung zu bezeichnen .

Durlach den 17 . August 1911 .
_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Den Vollzug des Weingesetzes vom 7. August

1909 betreffend .
Unter Hinweis auf die Vorschriften der

88 3 und 11 Abs . 3 des obenbezeichneten
Gesetzes (Reichsgesetzblatt Seite 393 ) und die
hierzu erlassenen Äussührungsbestimmungen
des Bundesrats (Reichsgesetzblatt 1909 S . 549 ) ,
sowie die Verordnung Gr . Ministeriums des
Innern vom 7 . August 1909 (Ges . u . V . O Bl .
S . 395 ) , machen wir die beteiligten Kreise
darauf aufmerksam , daß :

1 . die Absicht Traubenmaische , Most oder
Wein zu zuckern , unter Benützung der
in den Ausführungsbestimmungen des
Bundesrats bezeichnten Muster (An¬
lage 1 und 2 daselbst ) ,

2 . bei gewerbsmäßigem Vertrieb von Wein
die Herstellung von Haustrunk unter
Benützung des nachstehenden Musters

schriftlich beim Bürgermeisteramt anzuzeigen
ist . Letzteres kann die Eintragung in Listen
gestatten , die den vorgeschriebenen Mustern
nachgebildet sind .

Anzeige der Herstellung von Haustrunk .

^2 ^

« rr

Des Auzeig

Zu - und
Bvruame ,

Beruf

epflichtigen

Wohnort .
Wohnung

Hierbei sollen
verarbeitet

werden ( Be¬
zeichn . der Art
u . Menge der

einzeln .Stoffe )

Terhergeftellte
Haustruuk

wird gelagert
(Bezeichnung
des Naumesl

I
Unterschrift des Anzeigenden .

Die Unterlassung der vorgeschriebenen An¬
zeige wird gemäß 8 29 Ziffer 2 und 8 30
des Weingesetzes bestraft .

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Führung
von Büchern wird au ? die vom Bundesrat zu
8 19 des Weingesetzes erlassenen Ausführungs¬
vorschriften hingewiefen .

Die Bürgermeisterämter werden mit Bezug
auf unsere Bekanntmachung vom 14 . August
1909 Nr . 24 212 (amtliches Verkündigungs¬
blatt Nr . 53 vom 21 . August 1909 ) ange¬
wiesen , die für den Monat August vorge¬
schriebene Bekanntmachung , wenn noch nicht
geschehen , alsbald zu erlassen und den ord¬
nungsgemäßen Vollzug des Gesetzes zu über¬
wachen .

Durlach den 16 . August 1911 .

_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Die Maul - und Klauenseuche betreffend .

In der Gemeinde Iffezheim , Amt Rastatt ,

ist die Maul - und Klauenseuche erneut aus¬
gebrochen und wurden für diese Gemeinde
die Bestimmungen der 88 08 und 59 der
Verordnung vom 19 . 12 . 1895 , „ die Abwehr
und Unterdrückung von Viehseuchen betr .

"
, in

Kraft gesetzt.
Durlach den 19 . August 1911 .

_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Maul - und Klauenseuche betreffend .

Jockgrim , Bezirksamt Germersheim , bisher
Sperrbezirk , wird samt Feldmark nunmehr
als Beobachtungsgebiet erklärt . Die über die
Gehöfte von Werling Franz Ludwig , Haus
Nr . 41 , und Scherer Franz , Haus Nr . 93 ,
verhängten besonderen Maßnahmen bleiben
bis auf weiteres bestehen .

Für das Beobachtungsgebiet findet Ziff . III
der gedruckten Vorschriften vom 14 . Februar
1911 entsprechende Anwendung .

Durlach den 21 . August 1911 .

_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Die Notlaufkrankheit unter den Schweinebeständen

der Gemeinde Mingolsheim betr .
Die Rotlaufkrankheit unter den Schweinen

in Mingolsheim ist erloschen .
Durlach den 23 . August 1911 .

_ Großher zogliches Bezirksamt .
Nr . 15 029 . Das Großh . Amtsgericht Durlach

hat folgendes

Aufgebot
erlassen :

1 . Philipp Rau , Landwirt in Hohen¬
wettersbach ,

2 . Landwirt Christof Kuppinger Ehe¬
frau , Christine geb . Rau daselbst ,

3 . Landwirt Jakob Morlock Ehefrau ,
Magdalene geb . Rau in Durlach ,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Neu -
kum in Durlach ,

haben beantragt , den verschollenen Landwirt
Johann Rau , geboren am 1 . April 1845
in Langensteinbach , zuletzt wohnhaft in Ja¬
maika , Staat New - Dork , für tot zu erklären .

Der bezeichnete Verschollene wird aufge¬
fordert , sich spätestens in dem auf

Montag den 18 . März 1912 . vorm . 9 Nhr ,
vor dem Gr . Amtsgericht Durlach — Zimmer
Nr . 1 — anberaumten Aufgebotstermine zu
melden , widrigenfalls die Todeserklärung er¬
folgen wird .

An Alle , welche Auskunft über Leben oder
Tod des Verschollenen zu erteilen vermögen ,
ergeht die Aufforderung , spätestens im Auf¬
gebotstermine dem Gericht Anzeige zu machen .

Durlach den 14 . August 1911 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts .
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